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DER REKTOR / DER KANZLER 

RUNDSCHREIBEN   

Stichwort: Nummer: Datum: 

Streikmaßnahmen      A 2019-05 05.02.2019 
      Dez./Abt. u. Zeichen: Telefon: 

      8.0 - Moe 94012 
 Bitte beachten: Die folgenden Rundschreiben werden für ungültig erklärt: 

Stichwort/e: 
      

Nummer/n: 

      
Datum: 

      
 

Bitte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt geben: 
 durch Umlauf  durch Aushang  nach Kenntnisnahme hinfällig 
 Aufnahme in die Rundschreiben-Datenbank im RWTH-Web 

 

Verteiler: 
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren 

Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten 

Hochschulbibliothek 

Hochschularzt 

Hochschulsportzentrum 

IT Center 

Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie 

Zentrum für Lern- und Wissensmanagement 

Fakultäten 1 bis 8 

Praktikantenämter der Fakultäten 4 und 6 

Herrn Jennessen, Verwaltung d. Universitätsklinikums 

Dezernate und Abteilungen der Hochschulverwaltung 

Personalräte 

Gleichstellungsbeauftragte 

Schwerbehindertenvertretung 

Sprecher/in der Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 

Sprecher/in der Nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie wahrscheinlich schon aus der Presse entnommen haben, finden derzeit zwischen den verschiedenen Ge-
werkschaften und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) Tarifverhandlungen statt. Da die RWTH Aachen 
zur TdL gehört, ist sie auch von den Tarifverhandlungen betroffen. 
 
Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, ist es möglich, dass es im Rahmen der Tarifauseinandersetzung 
auch zu Warnstreiks kommt. Ob und inwieweit die RWTH von Warnstreiks betroffen sein wird, ist nicht bekannt. 
Da dies aber nicht ausgeschlossen werden kann, möchten wir Ihnen mit diesem Rundschreiben einige grundsätz-
liche Informationen geben. 
 
Recht der Beschäftigten auf Beteiligung an Arbeitskampfmaßnahmen 
 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dürfen sich an rechtmäßigen Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen, wenn sie 
nicht zur Leistung von Notdienst verpflichtet sind. Eine Benutzung von Räumlichkeiten und Gegenständen des 
Arbeitgebers (z.B. Fahrzeuge und Geräte) im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen ist nicht zulässig. 
Eine Beteiligung an rechtswidrigen Streikmaßnahmen ist nicht durch das Streikrecht gedeckt und kann zu arbeits-
rechtlichen Konsequenzen führen. Dazu zählen insbesondere Streikausschreitungen, wie die Blockade der Zu-
gangs- bzw. Abfahrtswege durch Streikende, die Behinderung von arbeitswilligen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern oder Besuchern und Studierenden, tätliche Angriffe auf arbeitswillige Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer oder Besucher und Studierende und die Beschädigung von betrieblichen Einrichtungen. 
 
Auszubildende haben dann ein Arbeitskampfrecht, wenn es um ihre tariflichen Beschäftigungsbedingungen geht, 
was für die derzeitigen Tarifverhandlungen der Fall ist. Die Hinweise für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gelten für die Auszubildenden entsprechend. 
 
Beamtinnen und Beamte haben kein Recht an Arbeitskampfmaßnahmen teilzunehmen oder diese zu unterstüt-
zen. Die Teilnahme stellt eine Dienstpflichtverletzung dar.  
Das gilt natürlich nicht, wenn eine solche Teilnahme außerhalb der Arbeitszeit erfolgt bzw. für den entsprechenden 
Zeitraum Urlaub genehmigt wurde. 
 
Abwicklung der konkreten Teilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen 
 
Für die Dauer der Beteiligung an Arbeitskampfmaßnahmen haben Beschäftigte keinen Anspruch auf Arbeitsent-
gelt. 
Gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten steht in der Regel ein „Streikgeld“ ihrer Gewerkschaft zu, nähere 
Informationen dazu erteilen die Gewerkschaften. 
Nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten steht keine Ersatzleistung zu. 
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In der Vergangenheit war es immer wieder strittig, ob Beschäftigte dem Arbeitgeber (Hochschuleinrichtung, Vor-
gesetzte) im Vorfeld die Teilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen anzeigen müssen. 
Ohne diese Frage abschließend klären zu wollen, soll an der RWTH Aachen wie folgt verfahren werden. 
Da der RWTH von den Gewerkschaften spätestens am Tag selbst mitgeteilt wird, dass Arbeitskampfmaßnahmen 
stattfinden, wird auf den Web-Seiten des Personaldezernates aktuell eine entsprechende Ankündigung bekannt 
gegeben. 
 
Bei allen Beschäftigten, die an dem Tag nicht zur Arbeit erscheinen und sich auch nicht beim Arbeitgeber zu den 
üblichen Zeiten wegen Arbeitsunfähigkeit etc. melden, ist davon auszugehen, dass sie an den Arbeitskampfmaß-
nahmen teilnehmen. Diese Beschäftigten sind am nächsten Tag den zuständigen Personalabteilungen zu melden, 
damit dem LBV die entsprechende Ausfallzeit mitgeteilt werden kann.  
Sofern wegen der Teilnahme an der Arbeitskampfmaßnahme nicht der volle Arbeitstag ausgefallen ist, sind die 
ausgefallenen Stunden zu melden. Bei GLAZ Modellen erfolgt eine entsprechende Berücksichtigung. 
Beschäftigte, die für die Teilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen Urlaub oder Stunden- bzw. Gleitzeitkonten in 
Anspruch nehmen wollen, sodass das Arbeitsentgelt unverändert bleibt, müssen dies vorher mit den zuständigen 
Vorgesetzten in den jeweiligen Hochschuleinrichtungen abstimmen. Um eine Störung des Betriebsfriedens auf das 
unvermeidliche Maß zu reduzieren, ist einem solchen Antrag von den Hochschuleinrichtungen zu entsprechen, 
wenn nicht zwingende dienstliche Gründe (beispielsweise Gefahrenabwehr) dagegen sprechen.  
 
Weitere Informationen 
 
Sehr ausführliche Informationen zu allen Aspekten eines Streiks finden Sie in den Richtlinien der TdL für den Fall 
eines Arbeitskampfes, die auf den Webseiten der Personalabteilungen veröffentlicht sind. 
 
Ferner stehen für noch offene Fragen die Kolleginnen und Kollegen im Personaldezernat (8.0, 8.1, 8.2 und 8.5) 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
Gez. 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. U. Rüdiger M. Nettekoven 

 
 
 


